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Art. 19 B-COVID-19
 B-COVID-19 - Anpassungen der Burgenländischen Landesrechtsordnung anlässlich der

COVID-19-Pandemie

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.10.2020

„(10a) Sitzungen der Kulturbeiräte können auch in Form einer Video- oder Telefonkonferenz durchgeführt werden.

Dabei gelten die Bestimmungen über die Präsenzsitzungen sinngemäß. In dringenden Fällen kann die oder der

Vorsitzende eine Beschlussfassung auf schriftlichem Weg veranlassen (Umlaufbeschluss).“

2. Der bisherige Text des § 8 erhält die Absatzbezeichnung „(1)“ und folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) § 6 Abs. 10a in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 25/2020 tritt mit 16. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des

31. Dezember 2020 außer Kraft.“

In Kraft seit 17.04.2020 bis 31.12.9999
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